
Anlage I Entgeltordnung zu den Antragsunterlagen und zur Zulassung 
zu Rhein in Flammen  
In der Fassung vom 27.11.2023 

 
 

 

 

Für jedes zusätzliche Fahrzeug, welches nach Absprache mit dem Veranstalter auf dem 

Veranstaltungsgelände abgestellt wird, werden pauschal 60€ Gebühr erhoben.  

Alle Entgelte netto zzgl. der gesetzlichen MwSt. gelten für alle drei Veranstaltungstage (Einzeltage sind nicht 

buchbar). In den o.g. Entgelten sind folgende Kosten nicht enthalten: 

- Strom und Wasser 

 - Abwasserentsorgung  

- Beantragung der notwendigen Genehmigung für den Alkoholausschank 

 - Anlieferung der Getränke/Getränkewagen 

Kategorie  Maße Peter-Altmeier-Ufer 

KIRMESBEREICH 

Getränkestand Front bis 6m Breite 1.800 € 

   

Imbisstand ohne Getränke Front bis 5m Breite 2.700 € 

Front 5m - 10m Breite 3.000 € 

Front ab 10m Breite 3.300 € 

   

Süßwaren (Crêpes/Waffeln)  1.800 € 

Süßwaren (Fruchtgummi, gebrannte 
Mandeln, Eis, Früchte) 

 750 € 
 

   

Große Fahrgeschäfte ab 200m² 
(berechnet an tatsächlich 
freizuhaltender Fläche) 

 1.900 € 

Kleine Fahrgeschäfte bis 200m² 
(berechnet an tatsächlich 
freizuhaltender Fläche) 

 1.000 € 

Automatenspiele/ (Glücks-
)Spielautomaten 

 1.500 € 

Sonstige Schaustellerwagen 
(Pfeilwerfen, Greifer, Schießwagen) bis 
40m² (berechnet an tatsächlich 
freizuhaltender Fläche) 

 500 € 

Sonstige Schaustellerwagen 
(Pfeilwerfen, Greifer, Schießwagen) ab 
40m² (berechnet an tatsächlich 
freizuhaltender Fläche) 

 800 € 


